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Améliorations structurelles/Génie rural
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vorgezogenen Teilrevision des
Raumplanungsrechts zum Bereich «Bauen ausserhalb

Bauzonen» sind. Umnutzungen und
begrenzte Erweiterungen bestehender
Bauten sollen die Diversifizierung erleichtern.

Nur schwer zu ermitteln war der Vollzug
der Gesetzgebung, weil dieser haupt-
sächlich bei den Kantonen liegt. Werden
jedoch bei der Umsetzung Mängel
festgestellt, besteht für die Betroffenen die
Möglichkeit, unlauteren Wettbewerb
feststellen zu lassen und richterlich dagegen

vorzugehen.

Samuel Brunner
Leiter Sektion Hochbau,
Start- und Betriebshilfe

Bundesamt für Landwirtschaft
Mattenhofstrasse 5
CH-3003 Bern
samuel.brunner@blw.admin.ch

S. Brunner

Mit der Einführung der Agrarpolitik 2002
im Jahre 1999 fand bei den Investitionskrediten

für einzelbetriebliche Massnahmen

im landwirtschaftlichenHochbau ein
Wechsel von der Rest- zur Pauschalfinanzierung

statt. Dies bedeutet, dass
unabhängig der effektiven Kosten pauschale

Beiträgeoder Investitionskredite jeEinheit
gesprochen werden. Mit diesem System
wird ein Anreiz geschaffen, kostengüns-
tige Projekte zu realisieren siehe Artikel
im Agrarbericht 2004, Kostenreduktion
im landwirtschaftlichen Hochbau).
Erhebungen und Vergleiche im Jahr 2005
lassen den Schluss zu, dass die Bauinvestitionen

pro Tiereinheit in den letzten zehn
Jahren trotz höheren Anforderungen an
die landwirtschaftlichen Ökonomiegebäude

Tierschutz, Gewässerschutz,

Innenmechanisierung etc.) beachtlich
gesunken sind.

Diese Feststellung istein Hinweis, dass der
Systemwechsel zur Senkung der
Produktionskosten und damit zur Verbesserung

der Konkurrenzfähigkeit der Landwirtschaft

beiträgt. Mit einer wissenschaftlichen

Analyse hat das BLW unter Einbezug

der Eidgenössischen Finanzkontrolle
die Wirkung der Investitionshilfen vertieft
untersuchen lassen. Die Arbeit wurde
durchdie Agroscope Reckenholz-Tänikon
ART durchgeführt. Die Fragestellungen

wurden in Teilprojekten bearbeitet.

SAK eignet sich als
Eintretenskriterium für
Investitionshilfen

Im ersten Teil des Projekts wurde der
Einfluss der Standardarbeitskraft SAK) auf
dieWirtschaftlichkeit und ihre Eignungals

Eintretenskriterium für einzelbetriebliche
Investitionshilfemassnahmen analysiert.
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Wirkungsanalyse der
Investitionshilfen bei
landwirtschaftlichen
Hochbauten
Der Bund stellt zur Verbesserung der Lebens- und Wirtschaftsverhältnisse im ländlichen

Raum Investitionshilfen zur Verfügung. Im Jahr 2005 hat der Bund 28 Mio. Franken

Beiträge und 180 Mio. Franken rückzahlbare Investitionskredite an
landwirtschaftliche Hochbauten bewilligt. In einer wissenschaftlichen Arbeit der Agroscope
Reckenholz-Tänikon wurde die Wirkung dieser Investitionshilfen bezüglich der in
Artikel 87 LwG vorgegebenen Ziele untersucht.

La Confédération accorde des aides à l’investissement pour améliorer les conditions
de vie et la situation économique dans le milieu rural. En 2005, elle a ainsi alloué des
contributions pour un montant de 28 millions de francs et des crédits d’investissements

remboursables d’un total de 180 millions de francs pour des constructions ru-
rales. Dans le cadre d’une étude scientifique, Agroscope Reckenholz-Tänikon a évalué

l’effet de ces aides quant aux objectifs fixés à l’art. 87 LAgr.

La Confederazione accorda degli aiuti agli investimenti per migliorare le condizioni di
vita e dell’economia nel settore rurale. Nel 2005 ha stanziato 28 mio di franchi in
contributi e 180 milioni di franchi in crediti d’investimento rimborsabili per costruzioni
rurali. Nell’ambito di un lavoro scientifico, la Agroscope Reckenholz-Tänikon ha
valutato l’impatto di questi aiuti agli investimenti in relazione all’art. 87 LAgr.
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